
 
 

 

ihm die von ihm sodann eingenommenen bzw. angewandten verbotenen Substanzen oder 
Methoden verschafft bzw. verabreicht haben, in der Verhandlung vor der Rechtskommission - 
unter Vorlage entsprechender Vernehmungsprotokolle von ihm vor den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden - bestätigt bzw. präzisiert sowie seine Bereitschaft, der NADA bzw. 
ihrer Rechtskommission (und auch den zuständigen Strafverfolgungsbehörden) diesbezüglich 
auch als Zeuge zur Verfügung zu stehen, erklärt.  
 
Damit wird es der NADA Austria nunmehr ermöglicht, allenfalls gegen die vom Athleten 
Bernhard Kohl in dieser Verhandlung bzw. in seinen Vernehmungsprotokolle vor den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden genannten Personen, welche möglicherweise gegen die 
Anti-Doping Bestimmungen verstoßen haben, entsprechende Dopingverfahren bei ihrer 
Rechtskommission zu beantragen. 
 
Der WADA-Code sieht in Art 10.5.3. eine Herabsetzung der Sperre u.a. dann vor, wenn der 
Sportler einer Anti Doping Organisation oder Strafrechtsbehörde wesentliche Unterstützung 
geleistet hat, aufgrund derer die Anti Doping-Organisation den Anti-Doping Verstoß einer 
anderen Personen aufdeckt oder nachweist oder aufgrund derer eine Strafrechtsbehörde eine 
Straftat seitens einer anderen Person aufdeckt oder nachweist. Weiters sieht der WADA-Code 
in Art 10.5.4. eine Herabsetzung der Sperre bei einem Geständnis vor, durch welches erst der 
Nachweis des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen des jeweils betroffenen 
Sportlers möglich wird, wobei grundsätzlich bei Zusammentreffen mehrerer 
Herabsetzungsgründe die Sperre weiter reduziert werden kann.  
 
Die Rechtskommission der NADA Austria hält nochmals fest, dass bei Beurteilung einer 
wesentlichen Unterstützung iSd Art 10.5.3. WADA-Code die Lauterkeit der Motive oder 
Beweggründe des Sportlers nicht heranzuziehen sind, sondern ist nur auf den inhaltlichen 
Gehalt der diesbezüglichen Unterstützung abzustellen, welche nach Ansicht der 
Rechtskommission im vorliegenden Fall durch die entsprechenden Aussagen des Athleten 
Bernhard Kohl vorgelegen hat, sodass dessen erst spät einsetzende Kooperations- bzw. 
Aussagebereitschaft möglicherweise auch, um eine höhere Sperre zu vermeiden, bei der 
Aussetzung der Sperre außer Betracht zu bleiben hatte.  
 
Aufgrund der Vielzahl der begangenen Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen war 
trotz Geständnis bzw. wesentlicher Unterstützung in der Aufdeckung von Dopingverstößen 
durch andere Personen im vorliegenden Fall für den Athleten Bernhard Kohl weder eine 
geringere Zusatzsperre noch eine weitere Herabsetzung der ausgesetzten Sperre jedoch 
möglich.  
 
Die Entscheidung der Rechtskommission ist nicht rechtskräftig, da seit 1.1.2010 alle 
Verfahrensparteien rechtsmittelberechtigt sind und keine Verfahrenspartei einen 
Rechtsmittelverzicht abgegeben hat. 
 

Wien, am 15.6.2010 
 

Mag. Gernot Schaar 
Vorsitzender 

der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH 
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